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zu diesem Zweck eine Feuermeldeanlage im Kinder-
heim Schwébrig installieren lassen, welche bei der
geringsten Gefahr sofort Alarm gibt,

Bei Brandfillen werden in erster Linie die zustindigen
Personen, also der Leiter oder die Leiterin, zur Verant-
wortung gezogen. Es liegt daher auch in unserem eige-
nen Interesse, dass wir bei den Aufsichtsbehtérden die
Installation von wirkungsvollen Feuermeldeanlagen an-
regen. Sie sollen aber nicht allein im Hause, das heisst
im Wohntrakt, sondern tiberall dort, wo sich die Kinder
aufhalten kénnen, angebracht werden.

Besondere Beachtung ist den Remisen, Stdllen und
Scheunen zu schenken, weil die Kinder dort oft unbe-
aufsichtigt spielen, und es sind auch jene Orte, die
ihnen Gelegenheit bieten, heimlich eine Zigarette zu
rauchen. Werden sie dabei tberrascht, werfen sie
in der ersten Angst vor der Strafe die brennenden
Stimmel von sich. Dies konnte leicht zu einer Feuers-
brunst fithren, und die Gefahr, dass das Feuer auf den
Wohntrakt tibergreift, ist sehr gross.

Verantwortliche Leiter von Kinderheimen wenden sich
am besten direkt an den kantonalen Feuerwehrinspek-
tor und verlangen zuhanden der Behorden die Ausar-
beitung eineg Gutachtens iiber die Schutzmdoglichkeiten
gegen die Feuergefahr, zu denen die Feuermeldeanlage
z&éhlt. Als Leiter des Kinderheimes Schwéibrig kann ich
aus eigener Erfahrung sagen, dass wir die Auslagen
flir die Anlage nicht bedauern. Wir wissen, dass uns
diese Anlage auch aus tiefem Schlaf rechtzeitig wecken
wird, falls einmal Feuer ausbrechen sollte. Dann wer-
den wir imstande sein, die uns anvertrauten Menschen-
leben rechtzeitig in Sicherheit zu bringen,

Dr. A. Golas
Leiter des Kinderheims Schwdbrig

10 Gehote fiir die Heimerzieherin

o Sei dir bewusst, dass nur durch Liebe etwas Posi-
tives aus einem Kinde gelockt werden kann.

Q Sei geduldig, iibe dich auch im Wartenkénnen und
Verzichten. Lehre die beiden letzteren Dinge auch
die Kinder.

e Sei ehrlich und wahr (dir und dem Kinde gegen-
iiber). Hast du einen Fehler gemacht oder einem
Kinde Unrecht getan, gib es zu und bekenne es
ihm wenn notig. (Keine Angst, dadurch verliert

@ Sei gerecht, aber nicht stur. Bemiihe dich, kein

man die Achtung des Kindes nicht, im Gegenteil!)

Kind zu vernachlédssigen.

Sei dir deiner Stellung bewusst: Du hast die Fiih-

rung. Deinem Wort schulden die Kinder Gehorsam.

Sie miissen unbedingt lernen, sich dem Willen, der

iiber ihnen steht und ihr Bestes sucht, zu unter-

werfen.

Versuche die Kinder zuerst immer durch Gitite zum

Gehorchen zu bringen, und erst, wenn diese nicht

niitzt, wende Strenge an.

Es soll dir immer um das Wohl der Kinder gehen,

selbst wenn du strafen musst. Das Kind soll dies

auch spliren kénnen.

Trachte danach, kein Kind zu liberfordern. Es muss

den gestellten Anforderungen mit gutem Willen

gentligen koénnen.

©

Erziehe jedes Kind seiner Eigenart geméss. Eines
schickt sich nicht fiir alle.

Erziehe die Kinder nicht fiir dich, sondern fiir ihr
spéateres Leben. E.R.
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Erhebungen iiber die Platzverhiltnisse in den Erziehungsheimen

Aufruf der Eidgenossischen Justizabteilung an die Heimleiterinnen und Heimleiter

Seit ldngerer Zeit werden Klagen laut, dass sich bei der
Einweisung von Kindern und Jugendlichen in Erzie-
hungsheime ein empfindlicher Platzmangel bemerkbar
mache. Das hat zur Folge, dass viele Zoglinge an fal-
schen Orten untergebracht werden und andern den
Platz versperren oder liberhaupt nicht plaziert werden
konnen. Das Eidgenossische Justiz- und Polizeideparte-
ment ist von drei grossen Fachverbinden, dem Schwei-
zerischen Katholischen Anstaltenverband, dem Schwei-
zerischen Hilfsverband fiir Schwererziehbare und der
Schweizerischen Vereinigung fir Jugendstrafrechts-
pflege ersucht worden, iiber die Platzverhiltnisse ge-
samtschweizerische Erhebungen durchzufiihren, um dar-
aufhin mit den Kantonsregierungen und den Fachver-
bédnden Mittel und Wege zur Beseitigung dieses Miss-
standes zu suchen.
Fir diese Erhebung ist der 31. Oktober 1965 als Stichtag
vorgesehen. Es werden einerseits Fragebogen an

alle Heime fiir schwererziehbare und fiir geistig ge-

brechliche Kinder von iiber vier Jahren und Ju-

gendliche
versandt. Auf einem ersten Formular (rot) sind haupt-
sachlich drei Fragen zu beantworten:

1. Wieviele Plitze (Bettstellen) sind vorhanden?
2. Wieviele Plitze sind am Stichtag besetzt?

3. Wieviele Zoglinge befinden sich im Heim, die besser
anderswo untergebracht sein sollten?

Anderseits werden alle grosseren Versorgerstellen ein-
geladen, auf einem blauen Formular mitzuteilen, wie-
viele Zoglinge, die in Heimen untergebracht werden
sollten, bis zum Stichtag nicht plaziert werden konnten
und in welche Art Heim sie gehoren wiirden.

Um die gewlinschte Uebersicht zu erzielen, werden die
Heime in 12 Kategorien eingeteilt. Jedes Heim hat sich
selbst in eine dieser Kategorien einzuordnen. Speziali-
sierte Heime haben die betreffende Kategorie (zum Bei-
spiel Kategorie B) anzugeben, Heime mit mehreren ge-
trennten Abteilungen die zutreffenden Kategorien (zum
Beispiel Kategorie B und Kategorie H) und die gemisch-
ten Heime, die ohne Trennung mehrere Kategorien von
Zoglingen umfassen, nennen die verschiedenen Kate-
gorien gemeinsam (zum Beispiel Kategorie F/H). Die 12
Kategorien lauten wie folgt:

I. Aufnahme- und Bechachtungsheime

A Aufnahme- und Durchgangsheim

B Offenes Beobachtungsheim

C Geschlosseneres Beobachtungsheim (das besondere
Vorkehren besitzt, um das Entweichen fluchtgefihr-
licher Zoglinge zu verhiiten)

343



	10 Gebote für die Heimerzieherin

